
Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Bildung, Kultur, Schule, Sport

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0066/2024

öffentlich

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanberatungen für die Produktgruppe 03.400/
Schulträgeraufgaben für die Haushaltsjahre 2024/2025

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft empfiehlt dem Rat, den Teilhaushalt
(Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, anteilige Investitionen) für die Produktgruppe
03.400/Schulträgeraufgaben, in der vorgestellten Entwurfsfassung zu beschließen.

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft 28.02.2024 Beratung

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Liegenschaften

14.03.2024 Beratung

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 19.03.2024 Entscheidung



Risikobewertung:

perspektivisch ggf. finanzwirtschaftliche Risiken

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

Finanzielle Auswirkungen:

Weitere notwendige Erläuterungen:

ergeben sich aus den Ansätzen

Personelle Auswirkungen:

Weitere notwendige Erläuterungen:

ergeben sich aus den Ansätzen

keine Klimarelevanz: positive Klimarelevanz: negative Klimarelevanz:

keine
Auswirkungen:

Mehrerträge: Mehraufwendungen:

lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre
konsumtiv:
investiv:
planmäßig:
außerplanmäßig:

keine
Auswirkungen:

Einsparungen: Einstellungen:

planmäßig
außerplanmäßig:
kurzfristig:
mittelfristig:
langfristig:



Sachdarstellung/ Begründung:

Produktgruppe: 03.400 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.400.1 Allgemeine Schulverwaltung
03.400.2 Ausstattung von Schulen
03.400.3 Schülerbeförderung

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

1.2. Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweis 400.001:

Es sind keine Änderungen notwendig.

2. Investiver Bereich

2.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplanentwurf verwiesen.

2.2. Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Änderungen notwendig.


